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Kirchliche Lehrerfortbiidung „zieit unter Berücksichtigung der aktuellen ge- 
seilschaftlichen und schulischen Situation darauf ab, reiigionspädagogische 
Biidungs- und Erziehungsprozesse, schulpastorales Handeln sowie kirch­
liche Betreuungsangebote in der Schule zu begleiten, zu fördern und zu 
unterstützen“.'’ Sie trägt zur Professionalisierung von Lehrkräften bei und ist 
eine kontinuieriiche Aufgabe und wichtiger Teil der Berufsbiografie.^ Zu den 
Aufgaben kirchlicher Lehrerfortbildung gehören „die Verbesserung der Unter- 
richtsqualität, des Schuliebens sowie die Unterstützung von Persönlichkeits­
bildung und Spiritualität der Lehrer“.^

Zielgerichtete Fortbildungen auf Dekanatsebene leisten einen unverzicht­
baren Beitrag zur Qualitätssicherung des Religionsunterrichts und stärken 
die theologisch-pädagogischen, methodisch-didaktischen und personalen/ 
spirituellen Kompetenzen der Lehrkräfte. Die Zusammenarbeit und die Ver­
netzung von Schule/Religionsunterricht mit Pfarrverbänden und Bildungsein­
richtungen im Dekanat (z. B. kirchliche Bildungswerke und Jugendstelien, 
Kindertagesstätten) eröffnen Chancen für kreative und neue Kooperations­
formen von religionspädagogischen Fortbildungen und bündeln Synergien.

Um eine qualitative Fortbildung für Religionslehrkräfte zu gewährleisten und 
die Zusammenarbeit mit Pfarrverbänden und Bildungsträgern auf Dekanats­
ebene bei Fortbildungen zu fördern, ernennt der Erzbischof von München 
und Freising kirchliche Fortbildungsbeauftragte für den Religionsunterricht 
an Grund-, Mittei- und Förderschuien auf Dekanatsebene.

Art. 1 Kirchliche Fortbildungsbeauftragte für den Religionsunterricht an 
Grund-, Mittel- und Förderschulen

(1) Für jedes Dekanat wird eine Kirchliche Fortbiidungsbeauftragte/ein 
icher Fortbiidungsbeauftragter ernannt.

' RPZ in Bayern (Hg.), Quaiitätshandbuch für die kirchliche Lehrerfortbildung in Bayern. Pla­
nung - Organisation - Durchführung - Auswertung, 2009, S. 4,1.1

2 vgi. ebenda, S. 6. 2.9
3 ebenda, S. 4, 1.1
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Kirchliche Fortbi jsbeauftragte sind stimmberechtigte Mitglie-

Art. 2
Die Amtszeit der Kirchlichen Fortbildungsbeauftragten beträgt fünf Jahre. 
Nach dem Ende der Amtszeit bieiben die Kirchlichen Fortbildungsbeauftrag- 
ten bis zur Beauftragung eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin geschäftsfüh­
rend im Amt.

Art. 3 Ernennung

Die Kirchlichen Fortbildungsbeauftragten werden durch Wahl gemäß Art. 4 
bestimmt und vom Erzbischof für die Dauer einer Amtsperiode ernannt.

Art. 4 Wahlverfahren
(1) Wahlvorschlags- und wahlberechtigt sind alle Priester, Diakone, 
pastoraien MitarbeiterZ-innen in diesem Dekanat und alle Religionslehr- 
krätte i. K., die an einer Grund-, Mittel- oder Förderschule in diesem 
Dekanat katholischen Rellaionsunterricht erteilen.

(2) Gewählt werden können Rellgionsiehrer/innen i. K , 
ne und pastorale MitarbeiterZ-innen, die mindestens seit zwei Jahren 
und mindestens in zwei Klassen bzw. Lerngruppen an einer Grund-, 
Mittel- oder Förderschule im Dekanat katholischen Religionsunterricht 
erteilen.
(3) Die Durchführung der Wahl obliegt dem Dekan des jeweiligen De­
kanats.

Art. 5 Erlöschen der Ernennung

Die Ernennung zur Kirchlichen Fortbildungsbeauftragten/zum Kirchlichen 
Fortbildungsbeauftragten erlischt

a. mit Ablauf der Amtszeit nach Maßgabe des Art. 2,
b. mit Ablauf des Monats, in dem die/der Kirchliche Fortbiidungs- 

beauftragte das gesetzliche Rentenalter erreicht,
c. mit der Ernennung zum Dekan bzw. Dekansteilvertreter,
d. durch Ausscheiden aus dem Schuldienst,
e. durch die Versetzung in eine kirchliche Dienststelle außerhalb

f. durch den vom Erzbischcf angenommenen Amtsverzicht oder
g. durch die Entpflichtung durch den Erzbischof.
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Art. 6 Aufgaben der Kirchlichen Fortbiidungsbeauftragten für den Religions­
unterricht an Grund-, Mittel- und Förderschulen

(1) Sie fördern und organisieren die religionspädagogische Fortbil­
dung im Dekanat in Absprache mit dem Fachbereich 5.2.1.6 und im 
koiiegiaien Austausch mit den Religionslehrkräften. Sie knüpfen Kon­
takte zu Pfarreien und Rarrverbänden sowie Bildungseinrichtungen im 
Dekanat zur Vernetzung und Durchführung von Fortbiidungsangebo- 
ten.

(2) Sie informieren die kirchlichen und staatlichen Religionslehrkräfte 
über lokale, regionale und zentrale religionspädagogische Fortbildun­
gen, über Unterrichtsmaterialien und Arbeitshilfen. Sie sind Ansprech- 
partner/-in für Veranstaltungen des Arbeitskreises Schule und Kirche 
auf der Ebene des Schulamtsbezirks.

(3) Sie nehmen an den Dekanatskonferenzen teil und bringen dort aus 
dem Bereich Reiigionsunterrlcht/Schuie Perspektiven für religionspä­
dagogische Fortbildungen ein. Mindestens einmal im Jahr soll eine 
Dekanatskonferenz zum Thema Reiigionsunterricht stattfinden, zu der 
auch alle kirchlichen und staatiichen ReiigionslehrerZ-innen an Grund-, 
Mittel- und Förderschulen eingeladen sind.

(4) Sie nehmen teil an Dienstbesprechungen und Konferenzen.

(5) Sonstige Aufgaben der kirchlichen Fortbildungsbeauftragten erge­
ben sich aus gesonderten dienstlichen Anweisungen.

Art. 7 Stundenanrechnung, Vergütung, Aufwandsentschädigung, Kostener­
stattung

(1) ReligionslehrerZ-innen i. K. als Kirchliche Fortbi 
erhaiten eine Anrechnung von in der Regel zwei Wochenstunden.

(2) Priester, Diakone und pastorale MitarbeiterZ-innen als Kirchliche 
Fortbildungsbeauftragte erhaiten für die Tätigkeit ais KirchiicheZr 
FortbildungsbeauftragteZr eine den Änrechnungsstunden entsprechen­
de zeitliche Entlastung.

(3) Reisekosten werden gemäß der Reisekostenordnung der bayer. 
(Erz-)Diözesen (ReiseKO), Telefon- und Portokosten für dienstliche
Zwecke sowie Sachkosten gegen Nachweis erstattet.

1 Schlussbestimmungen

(1) Dieses Statut tritt am 1. September 2014 in Kraft.

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Statuts tritt das Statut für 
die Kirchlichen Schuibeauftragten auf Dekanatsebene für den katholi-
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Religionsunterricht an Grund-, Haupt- und Förderschulen im 
Erzbistum München und Freising vom 5. September 2006 außer Kraft.
(3) Kirchliche Schuibeauftragte, die auf der Grundlage des Statuts für 
die Kirchlichen Schulbeauftragten aus dem Jahr 2006 gewählt wurden, 
führen ihr Amt ab 01.09.2014 entsprechend den Regelungen des neuen 
Statuts für kirchliche Fortbildungsbeauftragte weiter, sofern sie nicht 
den Amtsverzicht nach den allgemeinen Regelungen erklären.

München, den 20. Januar 2014

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising
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